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Bebauungsplan Nr. 640, 1. Änderung – Kreuzriede - 
mit örtlicher Bauvorschrift 

 
 

Verfahren gemäß § 13 a BauGB 
 
 

Geltungsbereich bisheriges Verfahren 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bisherige Drucksachen-Beschlüsse: 
 
0410/2006 Verlagerung der Grundschule Kreuzriede an den Standort Enten-

fangweg und Folgemaßnahmen 
 
2416/2012  Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, 
   Aufstellungsbeschluss 
 
1930/2014  Auslegungsbeschluss 
 
 
 
 
 
 
          61.11/04.12.2014 

Stadtplanung:  Nord 
 
Stadtteil:  Ledeburg 
 
Geltungsbereich:  
 
Der Geltungsbereich umfasst das ca. 
1,7 ha große Schulgrundstück Kreuz-
riede 12. Es wird begrenzt durch die 
Borglingstraße im Norden, die Straße 
Buschriede im Westen, die Straße 
Hänselriede im Süden, die Straße 
Kreuzriede im Osten sowie durch die 
im Osten benachbarten Grundstücke 
Kreuzriede 8, 8a und Borglingstraße 
17. Bestandteil des Geltungsbereiches 
ist zudem eine ca. 10 m² große süd-
östliche Teilfläche der Wendeanlage 
der Kreuzriede 
 


